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triebenen Samiel' mit Allel'höohster Genellmigllng ergehen .liess;
<Gorgos der Waffenmeister weiht dem Ammonsohn Alexander
einen Kranz von 3000 Goldstücken und wenn er Athen belagert,
10,000 Rüstungen nebst ebenso viel Gesohtltzen und allen für den
Krieg erforderlichen Geschossen' (Athenaeos Xli 538 b), Einige
Monate zuvor war auf die Kunde· von Harpalos' Flucht nach
Athen die Bereitstellung einer gewaltigen Flotte befohlen worden
(Curtius X 2, 2 Justin XIII 5, 7). Die Weltlage hatte sioh iu
den letzten 6-8 Jahren verändert: was vor dieser Frist ein küh­
ner Entschluss gewesen wäre, konnte naohgerade nur als ein Act
der Verzweiflung betrachtet werden·, Athen lenkt ein, weist den
Harpalos mit seinen Söldnern und Schätzen ab, nimmt Alexander
von Staatswegen unter die olympisohen Götter auf, Als die
BUhne nioht fUr ausreichend befunden ward, hat die BUrgersohaft
nach einigem Sträuben ihren besten Mann geopfert, gegen Ende
des Jahres 324 Demostheues venutheiIt und eingekerkert. Die
Erörterung ~ber die juristische Schuld oder Unschuld des Demo­
sthenes ist ziemlich belanglos; seine Mitbürger gaben ihn zur Er­
llaltung des Friedens preis und handelten unter den obwaltenden
Umständen durchaus richtig, . Die Kriegswolken verzogen sich,
Hellas lieferte seine Freiheit ohne Schwertstreich an die Gnade
des Königs aus.

Wie die Menschen und Verhältnisse nun einmal waren,
konnte ein weitschauender Staatsmann längst voraussagen, dass
die Entwicklung den Vel'lauf nehmen musste, den sie wirklich
nahm. Der korinthische Bund war auf die Dauer unhaltbar, weil
er die Obel'hoheit der einzelnen Gemeinden unangetastet liess und
in der Gesammtheit der Eidgenossen nicht die starke Centralge­
walt besass, welche das gemeine Beste heischte. Immerhin bot
er ein taugliches Fundament und vertrug einen Umbau, der ohne
gewaltsamen Bruch mit der Vergangenheit die Nation unter ein
festeres Dach brachte. Ohne Opfer es dabei nicht ab, In
erster Linie mussten die Staaten auf das Kriegsrecht und die
Selbständigkeit nach Aussen verzichten: noch im Fmhjahr 324
beabsichtigten die Athener eine Colonie an der Adria zu grUn­
den; derartige eigenmächtige Schritte konnten in Zukunft nicht
geduldet werden. Zweitens war eine Beschränkung ihrer Justiz­
hoheit zum wahren Frommen der Gemeinden selbst eine unab­
weisbare Nothwendigkeit; das zUgellose Treiben der Parteien
schrie laut nach einer obersten Instanz, die ungerechtem Richter­
spruch wehrte. Drittens waren im Hinblick auf das Ganze ge-
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meingtiltige Bestimmungen über Handel und Verkehr, }iass und
Münze, Erwerb und Besitz geboten. Alexander hatte unter den
gegebenen Verhältnissen die Wahl zwisohen zwei Wegen, Ent­
weder entschied er von Fall zu Fan und vereinigte in seiner ,Per­
son die ganze Regierungsgewalt: clas ist die Kleinkrämerei und
das persische Regiment, wovor in dem oben besprochenen Schrei­
ben gewarnt wird. Oder er schuf ein Reichsgesetz, das die ein­
zelnen Entscheidungen und band. Aristoteles beschwor
den König den letztem Weg einzuschlagen: so lehrt uns der in
arabischer Uebersetzung erhaltene Brief, so lehren uns Schriften,
an deren Echtheit kein Zweifel möglich ist. Das Reichsgesetz
bildet. die Krönung der neuen Rechtsordnung. Zu ihrer Durch­
führung im Einzelnen wird die Codification des herrschenden
Particularrechts einerseits, die Darstellung der mit seiner Aus­
übung betrauten Organe andel'seits gefordert. Den Antheil, den
Aristoteles an 'diesen Grund legenden Arbeiten zu nehmen ge­
denkt, deutet er selbst am Schluss der Nikoma.chischen Ethik an.
Scharfe Worte werden hier gegen die unwissenden Sophisten d. h.
gegen Nebenbuhler um die königliche Gunst geschleudert, welche
die Kunst der Gesetzgebung wie die Rhetorik zu lehren ver­
sprechen und aus den berühmten Gesetzsammlungen eine Aus­
wahl des Bllsten treffen zu können meinen, als ob hierzu kein
Vel'ständniss und Unterscheidungsvermögen gehörte. Ein Laie
kann wohl sagen: dies ist ein schönes Musikstüok oder ein schö­
nes Bild; die Vorzüge und Fehler im Einzelnen kann nur ein
Kenner aufdecken. .Arzt wird Niemand durel) bloflses Lesen me­
lHcinischer Bücher, obwohl diese die Heilmittel nebst Wirkung
und Anwendung im Einzelnen genau vorsohreiben. Medicinische
Biicher scheinen für die EI'fahrenen nutzbringend zu sein, für die
Unkundigen unbranchbar. In gleioher Weise werden die Samm­
lungen von Gesetzen und Rechtsordnungen wohl dienlich sein fiir
diejenigen, welche erkennen und bemtheilen können, was in der
Ordnung ist oder nicht und was zu einander passt; die Uner­
fahrenen die solche Sammlungen durchlaufen, werden dadurch
nicht zu einem richtigen Urtheil befähigt, es sei denn, dass der
Zufall es ihnen eingäbe; wohl Iilöglich können sie cladurch tür
llolitische Dinge herangebildet werden. Da die Vorgänger die
Lehre von der Gesetzgebung nicht überliefert haben, erklärt Ari­
stoteles seine Absicht clies nachzuholen, die er in der Politik aus­
geführt hat. Aus dem Gesagten ergiebt sioh, dass die Politik
die allgemeinen Principien für die Reichsgesetzgebung entwickelt,
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während die Sammlung der Gesetze und Verfassungen für die
Behandlung der' einzelnen Fälle dienen solleiL

In Betreff der O'\)ValWl~ TWV VOj.l.wv hat uns. Usenel' a. O.
p. 22 belehrt, dass dies grosse Werk zwar den Namen des Theo­
phrast trägt, aber vom Meister un(lbegonnen worden
ist. Es heisst nämlich in der Politik V 7 (9), 16 p. 1309 b 14 fg,
urrAw~ OE, öO'a tv TOte;; VOj.l.Ole;; WC;; O'Uj.l.lpEpOVTa AElOj.l.EV Tai~

rrOAlTf;1ale;;, ürcaVTa TaUTa <1lb~El Ta.;; rrOAlTEtae;;. Dies Selbst­
citat wird durch Philodemos Rhetorik erläutert (Val. Rercnl. V
fol. 147). Philodem spricht von den Uebungell, die Aristoteles
an den Reden des Isokrates und Anderel' abhielt, und drllckt sein
Bedl;tuerD darüber aus, dass er in der Folge dieselben aufgab und
sich ausschliesslich politischen Arbeiten widmete. Zum vollen
Verständnias wird man. erst gelangen kön~en, wenn die im DrUllk
befindliche neue Ausgabe von Sudhaus vorliegt. Das für unsere
Untersuchung wichtige Zeugniss verdient auch in unvollkommener
Gestalt angeführt zu werden. Die Ergänzungen rühren theils
vom Herausgeber theils von Usener her, ohne dass sie als be­
friedigend betraclltet würden; die für· diese Untersuchung ent­
scbeideuden Worte sind sicher:

TTwe;; [0'] ooXl. Of:l\)/-l(f:lO']/-lo[v
EVElp\uO'Je j.l.ETaV Tile;; b[u­
Vaj.l.Ew[e;;; e]E€O'TQ Amwv

10. b[E] Tile;; oiKEla~ rrpalj.l.f:l­
TElf:le;;' Kat bUI TaUT' tlpW­
pdTO TOUe;;' TE v6J!ou~

O'UValWV &j.l.f:l TWt j.l.lI­
eIlTEt KlIi Tae;; ToO'au-

15. Tae; TIOA1TElae;; Kai Ta
TiEf/I TWV [TO]TIWV (bi­
Kau.u/.UXTa Kal. Ta rrpo~

TOU~ KmpOUe;; Kai rrdv
oO'ov Tfle;; TOlaUTll[<;; tO'Ti rcpaTj.l.lITE1lI~.

Diogenes von Lael'te V 2, 44 fiihrt eine grosse Ausgabe der Ge­
setze in 24, einen Auszug in 10 Büchern an. In jener waren
die Materien alphabetisob geordnet: Noj.l.wV KaTtl O'TOlXeiov Kb'.
Die Angabe wird durch den Umstand bestätigt, dass das bei Sto­
baeos erhaltene Stück TIEpi O'uj.l.ßoAalwv nac11 Harpokration
p. 141, 28 Bekker dem 18. Buch· angehört nud Sigma eben die
18. Stelle im Alphabet einnimmt. Entgegen diesen Zeugn\ssen
hat Usener, Rhein, Mus. XVI 470, eine systematische Anordnung
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des Stoffs naohzuweisen gesucht. Er meint, in den drei ersten
Büchern sei von der gesetzgeberischen Gewalt, in den vier näch­
sten vom Geriohtsverfahren die Rede gewesen; B. 13-16 hätten
iiber Mord und Todsohlag, B. 18 über Privatprocesse, B.20 über
ijffentliche Spiele und Wettkämpfe gehandelt. Inzwischen hat
(Ier Staat der Athener gezeigt, dass das Geriohtsverfahren in den
Politien enthalten war; auch gewähren die Fragmente nach Zahl
und Umfang leider keinen Ueberblick über die einzelnl'n Bäoher.
loh halte die bezeugte Anordnung nach dem Alphabet den Zwecken
der Sammlung durohaus angemessen. Naoh den oben angefühl·ten
Worten des Aristoteles dient sie als Leitfaden für den Staatsmann
wie ein medicinisches Handbuoh für den Arzt. In dem Absohnitt
über Verträge bei StobaeosFlor. 44, 22 sind namentlioh ange­
flihrt die Gesetze des Pittakos Charondas Platon sowie die in
Athen Kyzikos Tburii Aenos geltenden Bestimmungen. Wh' sind
zu der Annahme genöthigt, dass 158 Stadtreohte, so viel Poli­
tien der zweiten Hauptsammlnng behandelt waren, den Be­
arbeitern vorgelegen haben. Erwägt man aber weiter, dass in
jeder dieser 158 Gemeinden erst festgestellt weFden mnsste, was
gültiges Recht so wäobst unser Staunen tiber die ungebeul'o
~rbeit, die bier gesiohtet worden ist. Sie sieht jedoch soblimmer
aus als sie wh'klioh war. Natürlicher Weise gliederte sioh die
Masse zu grösseren Reohtsgebieten, ähnlioh wie in unseren nie­
derde~tsoben Städten Soester oder Lübisohes Reobt galt; aber
trotz dieser Vereinfaohung blieb der zu bewältigende Stoff um­
fassend genug. Al'istoteles und Tbeophrast haben sioh nicht dar­
auf beschränkt, denselben äusserlioh zusammen zu bringen, viel­
mehr ihn dergestalt verarbeitet, dass neben der allgemeinen Regel
die besonderen Bestimmungen einzelner Gemeinden und die V01'­

sohriften hervorragender Gesetzgeber. zur Darstellung gelangten.
Oeffentliohes und privates Reoht im weitesten Umfang waren ab­
gehandelt. Ob es je gelingen wird, ein deutliohes Bild von diesem
Reobtsbuch und seiner Naohwirkung bis auf die Digesten Justi­
nians, in denen es gewiss nicht duroh bIossen Zufall I 3, 3 und 6
sioh erwäbnt findet, steht dahin. Man begreift indess sofort, dass
es nur auf Grund des für die Politien' besobafften Materials. und
erst nach deren Vollendung fertig werden konnte. Fer­
ner ist klar, dass Aristoteles die Veröffentlichung der Politien
erlebt hat, aber vor der Herausgabe der Gesetze gestorben ist:
obwohl die Arbeit an beillen eine gemeinschaftliohe war, trägt
dooh jede Sammlung den Namen desjenigen Solmlbaupts an der
Stirn, von dem sie in die Welt binausgesandt wmdo.
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Die Mitarbeiterschaft Theophrasts an den Politien stützt
sich nicht allein auf das oben beigebrachte' Zeugniss des Philo­
demos. Ein älterer Zeuge tritt dafiir ein, der das Beiwort klas­
sisoh beansprucht, so leicht man auch in diesen Fragen mit ihm
umzuspringen pflegt. Timaeos ist ßpätestens 10-12 Jahre nach
Aristoteles' Tode in Athen eingewandert und hat hier ein halbes
Jahrhundert über seinen Btichern gehookt. In der litterarisohen
Fehde, die zwisohen der heUeniaohen und makedonisohen Rich­
{ung entbrannte, ist er auf jener Seite einer der eifrigsten Strei­
ter. Seit Thukydides und Platon hat sioh der Ton der Polemik
unendlioh vergröbert, Timaeos suoht im Sohimpfen aeines Gleiohen.
Des ungeaohtet bleibt er ein grosser Büoherkenner und ein aoh­
tungswerther Forscher. In der Abhandlung über Gesohichtschrei­
hung,die das zwölfte Buoh ausmaoht, beleuohtet Polybios auf
Grund seiner Ortskenntniss die gegen die Politie von Lobi ge­
richteten Angriffe des Timaeos. Der Verfasser der Politie heisst
in der polybianischen Erörterung durchweg Imrzer Hand Aristo·
teles, an zwei SteUen jedoch c. 11, 6 23, 8 .t\.ristoteles und Theo­
IJhrast. Daraus ,folgt, dass Timaeos beiden die gleiche Verant­
wortung anfgebürdet und dass Polybios der Kürze halbel' sich
in der Regel mit del' Nennung des Aelteren begnügt hat. Bei
anderer Gelegenheit kommen die Schriftsteller übel'haupt bei ihm
nicht vor: wenn Polybios also beliebig nur einen oder auch beide
namhaft macht, so muss der Sachverhalt ihm wie seinem Pubti­
cum geläufig sein. .Allerdings reichten zwei Hände llicht aus,
um das Schreibwerk zu bewältigen. Der Staat der Athener zählt,
den fehlenden Anfang und Schlnss eingerechnet, rund 100 Octav­
seiten. Nehmen wir für die anderen Bücher als Durchschnitt die
Hälfte an, so beläuft sich die ganze Sammlung auf etwa 16 Bände
zu je 30 Bogen Dies giebt selbst einem Romanschreiber
zn denken; einem wissenschaftlichen Forscher, der sich der Trag­
weite seiner Worte bewusst bleibt, schwindelt's dabei. die
Herbeischaffung des Stoffes noch so früh begonnen haben, 80 mus!!
doch die Ansarbeitung sehr rasch erfolgt seill. Es ist daher voll­
kommen verständlich, wenn Simplicius zu den l{ate~orien p. 27 a, 43
die Klarheit des aristotelischen Ausdruck;; nur an Tale; "fV11O'ime;
mhoO IToAtTElmc; anerkennt. Bei vielen minder wichtigen Bü­
chern wird sich der Meister auf die allgemeine Anleitung und
eine letzte Durchsicht beachränkt haben, während die Ausführung
des Plans sowie die stilistische Gestaltung, die einigen Aufwand
von Mühe verursachte, jüngeren Genossen überlassen blieb. Ohne
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eine geschulte Werkatatt ist die gesammte SchriftsteIlel'ei cles
Aristoteles ein Ding der Unmöglichkeit.

Omnium {ere cimtatum' non Graeoiae solum seil etiam bar'ba­
riae ab Aristotele mores instituta disciplinas, a Theoplwasto leges
etiam eognovimus sagt Cicero Fill. V 11. Die in' diesen Worten
enthaltene Uebertreibung verleitet leicllt zu Missverständnissen.
Zuvörderst sind von Oicero zwei getrennte Sammlungen mit ein­
ander vermengt. In der VO/-ll/-lWV ßllpßllPIKWV O'uVllTW'Pl (He­
sych, 187) war nach Ausweis der Fragmente (604-10 Rose)
von Karien Afric8. EtrUl'ien und Rom die Rede. Hier wird ver­
muthlioh auch der Staat der Karthager, dem in der Politik eine
solche Beachtung geschenkt wird, dargestellt gewesen sein; denn
die Kluft zwischen semitisoher und hellenischer Art scheint zu
gross, als dass Aristoteles mit dieser einen wenn auch besten Ver­
fassung eine Ausnahme gemaoht und sie der hellenischen Samm­
lung einverleibt haben sollte. Die BUcherzahl deI' barbal'ischen
wird nicbt angegeben, war indess sohwerlich bedeutend. Das
Werk mag im Hinblick auf den geplanten Zug nach dem Westen
fUr den König gearbeitet worden sein. Die namliche Rück­
sicht lässt sich, wie S. 171 bemerkt, an den Grenzstreitigkeiten
sowie an dem Hauptwerk, das uns beschäftigt, beobachten.

Der Titel lautet nach Diogenes V 1, 27 rro}.m:lllt rroÄEwv
bUOlV b€ouO'atV Kal tMq. [codd. lMa] bfJ/-lOKpllTlKal O}.ITapXI­
Kilt TupaVVll<al aptO'TOKpaTlKllL Die nämliche Fassung hat dem
Hesychios vorgelegen, der sie nicht verstand und folgender Massen
entstellte rro}.IT€lac;; rro}.€wv IblWTlKWV Kat OfJ/-lOKpaTlKWV Kal
ö}.tTaPX1.KWV apUiTOKpllTIKWV Kai TupaVVtKwV PVfJ. Unverdienten
Beifall hat eine von Bernays, Rhein. .Mus. VII 286 vorgeschla­
gene Besserung gefunden, nach ,velcher unter Einfügung eines
Wortes (KOIVlll) Kat fblat, On/-lOKpaTlKal KTÄ. gelesen werden soll.
Abel' einmal ist die Zahl der KotVal rrOAIT€lal zu gering, um eine
derartige Hervorhebung im Gesammttitel zu rechtfertigen. So­
dann handelt es sieh gar nicht um die Aufschrift, die Aristoteles
der Sammlung verliehen hatl' sondern um die Aufsohrift, unter der sie
im Katalog der alexandrinischen Bibliothek eingetragen war. Nun
waren die einzelnen Politien numerirt: 'ApIO'ToTEAnc;; EV TQ ä'ASn­
valwv rrOAtT€tq. Harpokration 8€0'1l08ETlll (fr. 417 Rose); 'Apl­
O'TOT€AnC;; EV T'Q '18aKllO'iwv rrOA1T€lq. J!ß Photios Lex. unter O'KU­
Ta}.n (fr. 509 R.). Ferner waren sie alphabetisch angeordnet
(Rose fl·. p. 258. 59). Die Ziffern können aber keine durchlau­
fenden gewesen sein; denn bei einer Gef!ammtzahl von 158 wäre
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für den Buchstaben Jota eine Nummer 42 zu niedrig. Vielmehr
läuft die Numerimng innerhalb der einzelnen vier Abtheilungen,
welche der Haupttitel abgrenzt. Die verbreitetste Verfassungs­
form zu Aristoteles' Zeiten ist die demokratisohe. Nimmt also
Athen das erste, Ithaka das 42. Buch ein, so entfallen auf die
erste Oller demokratische Abtheilung gegen 100, während die bei­
den folgenden schwach, die letzte mit Sparta Kreta Massalia u. a.
am schwächsten vertreten ist. Unleugbar rührt diese Viertheilung
von Aristoteles selbst her: Rhet. I 8, 3 Etat ÖE TCoAlTtlal T€T­
TapE<;; ÖTJJlOKpaT(a OAlrapxta apl<JTOKpaTta Jlovapxta. Während
er theoretisch 6' Verfassungsformell aufstellt, spricht er selbst
aus, dass die Politeia im engeren Wortsinn nicht mehr vorkommt
(PoL IV 5 (7), 9), ebenso wenig die Basileia(Pol. V 8 (10),22).
Die Zuweisung der einzelnen Staaten an eine der vier Klassen
machte keinerlei Schwierigkeit, weil dem früher häufigen Ver­
fassungswechsel seit'Errichtung des korinthischen Bundes t'lchran­
ken gesteckt waren (S. 174). So lange die makedonischen Könige
um die Herrschaft kämpften, haben sie keine bestimmte Regie­
rLIngllform bevorzugt, sondern je nach den Umständen bald für
die Demokratie bald für die Oligarchie oder Tyrannis Partei llr­
griffen. Als Aristoteles schrieb, hatte sich die Lage erheblich
verändert. Wir dürfen jedoch annehmen, dass die Anordnung.
den Zustand wiedergiebt, wie er heim Absc1lluss der Sammlung
war. Die Anordnung hat einen unmittelbar praktischen Grund;
denn von der Verfassung hängt die ab (Pol. IV 1
TCPOC;; rap Tae;; TCOALTEta<;; TOUe;; VOI.lOUe;; bEL TW€a9m Kat Tt9EVTUl
TCtIVTEe;;, an' OU Ta<;; TCOAIT€ta<;; TCpOe;; TOUe;; VO/Joue;; vgl. c. 10
(12).13), desgleichen das hülfreiche Eingreifen des Staatsmanns
(Pol. lV 1, 4). Eine Absonderung der KOLVat von den übrigen,
die Bernays fordert, hat umgekehrt keinen erkennbaren Zweck.
AristoteIes selbst wil·d die einzelnen Theile mit der Aufschrift
TCo)uTElm bllJ10KpaTlKat KTA. versehen, der Bibliothekar den Ge­
sammttitel hinzugefügt haben. Auch fühlte ein solcher schwer­
lich das Entsetzen, da~ die Verbindung der Worte TCOAITEtm TU­
paWlKat Bernays eingeflösst hat.

In Alexandrien b68a88 man 158 Politien, in Asien bedeutend
mehr. Die Vita Marciana erzählt aK/1I:X<JaVTl bE 'AAEEavbptV Kai
E1Tl(iTpaTEU(iaVTI KaTa ITEpawv auvEEtlA9Ev OUllE TOTE TOU Qn­
AOaOlpEiv aTCoaXO/lEVO<;;. T~V rap laToplav TWV (av) TCOAlTlmUV
T(lTE <JUV€AEEE. Aehnlich Ps. Ammonios aJlEAEt Kat aUVWÖEU<J€V
aunfl IlEXPI Kai €(iW TUJV BpaX/luvwv, EVa' laToPl1aE Tele;;
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ll'OA1TEiat;; u. a. Das klingt recht drollig, umschliesst jedoch in
der Sohale des U llsinns einen gesunden Kern. Einmal ist es
verständig, den Stoff fitr die Politien an Ort und Stelle einsam­
meln zu Bodann verständig ihre Abfassung mit der Per­
son Alexanders in Verbindung zu bringen. Was aber die Zahl
255, oder wie sie durchweg bei den Commentatoren abgerundet
wird, 250 betrifft, so liegt die Erklärung nahe. Die Sammlung

, war eine Encyclopädie der hellenischen Staatenkunde und wurde
natllrgemäss erweitert, nachdem Alexander und seine Nachfolger
hundert neue Städte mit Selbstverwaltung gegründet hatten.
Der Name Al'istoteles verblieb ihr trotzdem, weil er die Geltung
eines Gattungsbegriffs erhalten hatte wie bei uns Brockhaus odel'
Ersch und Gruber. Auch die von den AI'ahern iiberlieferte Ziffer
]71 oder 191 (Heitz, Arist. fr. Didot p. 223) kann riohtig sein,
wenn wir annehmen, dass eine asiatisohe Ausgabe auf die Bücher,
die unwiohtige Städte des Westens behandelten, Vel'zieht leist.ete.
Die praktische Bestimmung einer solchen Enoyclopädie bedingte
es, dass sie in mannigfaltiger Art vermehrt verlÜh'zt ausgezogen
werden konnte: ein dül'ftiger Auszug ist uns ja unter dem Na­
men des Heraklides erhalten. Vermöohten wir das Verzeichnis8
der Politien, die Aristoteles 323 dem König ablieferte, herzu­
stellen, so wären wir damit in den Besitz litterariseh wie
politisch gleich werthvollen Urkunde gelangt, iusofel'l1 sie das
Gebiet, in welchem damals hellenisches Recht unbestrittene Gel­
tung hatte, ulllsoJIriebe. Einen llugefähren Ueberbliok gewähren
die Citate; aber freilioh ist keineswegs ausgeschlossen, daRs die
Einzelforschung deu einen oder anderen Namen aus der ursprüng­
liohen in die erweiterte Sammlung verweisen wird. Ferner kOlllmen
die in der Politik und in Theophrasts Gesetzen erwähnten Poli·
tien hinzu. Darnaoh ergiebt sich folgende alphabetisohe Liste,
wobei' von einer Scheidung nach den vier Hallptklas.sen, die olme
Willkiir nioht duroh~mfiihren ist, Abstand genommen wird.

,A91]vaiwv (N. 1 der demokratischen Polit,ien S.188)
AirlV1]TWV (fr. 472 Rose)
'AßutrllVWV (PoL V 5, 5. 9)
AhwAWV (fr. 473 R.)

5. Alviwv? (Tbeophr. Stob. Flor. XLIV :3 Cod. ~viwv)

'AKapvavwv (fr. 474 R)
)AKpayavTlvwv (fr. 476 R)
'A1JßpaKlwTwv (fr. 477 R)
)A1J<pl1l'OAlTWV (Pol. V 2, 11 5, 6)
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10. 'AVTl:IVbpiwv? (fr. 478 R.)
I\vnaaalwv (Pol V 2, 10)
'AnOAAWvta'tWV (Pol. IV 3, 8)
'AnOAAWVHlTWV TWV EV 1l0vtlJ,l (PoL V 2, 11 5, 7)
'APTEIWV (fr. 479 R.)

15. 'ApKabwv (fr. 483 R)
'ATpallU1l1VWV (fr. 484 R)
'Aq>U'talwv (Pol. VI 2, 6)
'AXalwv (Phot. BibI. eod. 161)
B01WTWV (fr. 501 R. Pol. II 9, 6 III 3, 4 V 2, 6)

20. Bo't'tU:x{wyl (fr. 485 R.)
BULavTluJv (Pol. IV 4, 1 V 2, 10)
rEAd.Juiv (fr. 486 R)
AEA((>WV (fr. 487 R)
AfJA{WV (fr. 488 R)

25. 'Embauplwv? (Strab. VIII 374)
'EpETP1€WV (Pol. V 5, 10 Strabo X 447)
(Ea'tlaIEWV (PoL V 3, 2)
'Epu8palwv (Pol. V 5, ()
Za"fKAaiwv (PoL V 2, 10)

30. 'HAE{WV (fr. 492 R)
(HPalEWV (Pol. V 2, 9)
'Hm.lpw'twv (fr. 494 R)
cHpaKAEwTwV TWV EV 1l6VTIJ,l (Pol. V 5 4, 2 VII 5, 7)
0eTTIXAwv (fr. 495 R)

35. 0rjpalwv (Pol. IV 3, 8)
00uplwv (Theophr. Stob. XLIV 22, 1 Pol. V 2, 10 0, 6. 8)
'laaEwv (fr.. 503 R)
'18aKfJaiwv (R 42 der demokr. Politien fr. 504 R.)
c1/J.epaiwv (fr. 510 R.)

40. 'laTpl€WV TWV EV lloVTIJ,l (Pol. V 5, 2)
KaTUVatWV (Pol. 1I 9, 5. 8 IV 10, 6)
Keiwv (fr. 511 R)
KepKupalwv (f!'. 512 R.)
Klavwv (fr. IH4 R.)

45. KAul:o/J.Evlwv (Pol. V 2, 12)
KVlbiwv (Pol. V 5, 3. 11)
KOAo((>wvlwv (fr. 515 R.)
KOP1V8iwv (fr. 516 R.)
KPfJTWV (fr. 518 R.)

50. KpOTWVUlTWV (fr. 520 R)
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Ku8rWlwv? (fr. 521 B.)
Kuevlwv (fr. 522 B.)
KUllalwv (fr. 524 B.)
KUZ:1KllVWV (Theophr. Stob. Flor. XLIV 22, 1)

55. Kurrplwv (fr. 526 R.)
KUPllvalwv (fr. 528 B.)
Kwwv (Pol. V 4, 2)
J\aKEbculloVIWV (fr. 582 R.)
J\apuJaalwv (Pol. V 6, 6. 9)

60. J\eoVTlvwv (Pol. V 10, 4)
J\euKablwv (fr. 546 B.)
J\OKpWV (fr. 547 R.)
l\uKlwv (Phot. BibI. ood. 161)
MaaaaAlwTwv (fr. 549 R.)

65. MavTlv€lwV (Pol. VI 2, 2)
MaTVllTwv (Pol. IV 3, 2)
M€Tap€wV (fr. 550 B.)
M€8wvaiwv (fr. 551 R.)
MllAl€WV (fr. 553 R.)

70. MllAlWV (fr. 555 R.)
M1ATJalWV (fr. 556 R.)
MUTlATJValWV (Pol. V 3, 3 8, 13 III 9, 6. II fl, 9)
NaElwv (fr. 558 R.)
N€OrrOAlTWV (fr. R p. 344)

75. 'ürrouvTlwv (fr. 560 B.)
'ÜPXOIl€VIWV (fr. 565 R.)
TTaplwv (Phot. BibI. 00(1. 161)
TT€AAllV€WV (fr. 567 R.)
'PllTlVWV (fr. 568 B.)

80. 'PoMwv (fr. 569 B.)
Lalliwv (fr. 570 R.)
LallOep~Kwv 579 B.)
LUCUWVlwv (fr. 580 R.)
LlVWrr€WV (fr. 581 R.)

85. LOAEWV? (fr. 582 R.)
LupaKoaiwv (fr. 585 R.)
TapavTlvwv (fr. 590 R.)
T€T€ClTWV (fr..591 R.)
T€v€biwv (fr. 593 R.)

90. TTJviwv? (fr. 595 R.)
TPOtLllVlWV (fr. 596 R.)

191
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Q:>apO"aAlwv (Pol. V 5, 7)
Q:>wKalEwv (fr. 599 R.)
<l>WKEwV (Pol. V 3. 4)

95. XaAKllbovlwv (fr. 600 R.)
XahlbEwv (fr. 601 R.)
Xlwv (Pol. V 5, 11)
'Qpmwv (Pol. V 2, 9).

In dieser Sammlung stehen grosse und kleine Städte bunt durch­
einander: wir erfahren, dass Aristoteles dem König die Begilnsti- .
gung der kleinen so gut wie der grossen ausdrücklich empfohlen
hat (fr. 656 Rose). Jedes einzelne Buch zerfällt in einen histo­
rischen und einen systematischen Thei~: jener schildert diefrü­
here, dieser die gegenwärtige Verfassung. Im Staat der Athener
liegt dies jetzt handgreiflich vor, fiir die übrigen Bücher bezeugt
Plutarch, non posse suaviter vivi sec. Epic. 10, die nämliche An­
ordnung OTaV bE /lllbEV ExouO"a AUTIllPOV ~ ßAaßrlPoV \O"Topia
Kai bl~TllO"IC;; fTII TIpaEEO"I KaAalC;; Kat '/lETaAUlC;; TIpoO"MßU AOTOV
EXOVTa MVa/lIV Kat xaplV, WC;; TÜV 'HpoMTOU Ta 'EAA1lV1Ka KaI TIEP­
O"IKa TÜV '::'EVOqJWVTOe;;, oO"O"a l)' "O/ll1pOe;; E8EO"TIlO"€ 8EO"KEAa €lbw<;, 11
Tfje;; TIEpuSbou<; EuboEoe;;, ~ KTiO"EI<; Kai TIOAITE1Ue;; 'APIO"TOTEA11<;, 11
ßiou<; avbpwv 'APIO"TOEtvo<; ETpaljJ€V, ou /lOVOV. /lETa Kat TIOAU
TO EUqJpalvov ana KaI. Ka8apüv Kai alltTa/lEAllTOV fO"n. Das
Wort KTilJl<; bedeutet. alte Geschichte, von Cato durch Origines
wieder gegeben, und kommt in diesem Sinn etwa zwanzigmal
als Titel vor (Müller FHGr. IV iud. tit.. alph.). Der historische
Theil der Politien ist im späteren AUerthum besonders gelesen
worden: unter den 118 Fragmenten, die wir, von Athen und
Sparta abgesehen, aus dem ganzen Werk überkommen haben, ge­
hören nicht weniger als 99 ihm an. Neuere Gelehrte haben ge­
gen die Aechtheit des Staats der Athener den Einwand erhoben,
dass die Gesetzgebung Drakons und Solons so gut wie nicht be­
handelt sei. Von moderner Anschauung aus ist der Einwand
durchaus berechtigt, fällt aber den Worten des Aristoteles ge­
genüber in sich zusammen: es heisst Pol. IV 1, 5 TIOAIT€ia /lEV
Tap EO"n TaEl~ Tal<; TIOAEO"IV ~ 'ltEpt Ta~ apxa~, Tiva Tporrov
V€VE/lllVTal, Kat Ti TO KUPlOV Tfj<; TIOAlTEiae;;, Kai Tl TO TEAo<;
EKaO"Tll<; Tij<; KOIvwVla<; EO"Tlv' VO/lOI bE KEXWPIO"/lEVOI TWV bll­
AOUVTWV T~V 'ltOAtTEiav, Ka8' oüe;; bEl TOU<; apXOVTa<; apXEIV Kat
qJUMTTElV TOU<; TIapaßaiVOVTa<; auTOuc;;. Der hier angedeutete
Plan ist im Staat der Athener befolgt: c. 42 wird die Aufnahme
in die Bürgerschaft, c. 43-62 die Magistratur, c. 63 bill zum
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Sohluss das Geriohtswesen behandelt. In diesem letzten Abschnitt
verweilt die Darstell ung, um mit den deutsohen Herausgebern zu
}'eden in rebus neque pe1' se gravibus el quas ipsi quidem plerum­
que perspicere non valeal1ius.

Aus welchen Quellen hat Aristoteles den Stoff geschöpft?
Für Athen, Sparta, Argos, Korinth usw. brauchte er nicht in
Verlegenheit zu gerathen, wohl abe}' für die 100 und mehr Duo­
dezstaaten, welche die Sammlung umschloss, W olIte man auch
zugeben, dass seine Bücherei fur den historischen Thei! aus··
reiohte, so doch nimmermehr flir den systematischen: Stadtge­
schichten enthalten keine Dienstpragmatik. Selbst für historische
Fragen hat Polybios XII 6 Erkundigung am Ort nöthig er­
achtet, um den über Lokri sohwebenden Streitfall gegen Timaeos
zu lösen. Auch heutigen Tages würde man, um zu erfahren
welohe Amtsiusignien der BUrgermeister von Schöppenstedt oder
wie viele Nachtwächter Buxtehude hat, am Gescheidtsten thun,
an das betreffende Stadtoberhaupt mit der Bitte um Auskunft zu
sohreiben. Es untel'licgt nicht dem mindesten Zweifel, dass Me
Politien zum grossen, vielleicht zum grössten Thei! auf Grund
amtlichen Materials gearbeitet sind. Das makedonische ArolÜv
wird einen werthvollen Bestand an Berichten und Denkschriften
beigesteuert haben. Wo es versagte, werden die makedonischen
Agenten oder die Stadtregierungen selbst angehalten worden sein,
die nöthigen Angaben zu liefern. Es wird glaubhaft erzählt
(S. 173), dass aus dem ganzen Umfang des Reiches Beobaohtungen
für die Zoologie eingesandt werden mussten. In gleichtU' 'Veise
werden die Mittel und Verbindungen des Reichsverwesers Antipa­
ter für die Sammlung der Politien angespannt worden sein, An
einem Punkte bitt ihr Ursprung aus der Praxis des Tages be­
sonders deutlich hervor. Wir besitzen nach Abzug von Athen
und Sparta nur 19 Fragmente ans dem systematischen Haupttheil
der übrigen Politiell, Diese beziehen sich mit vereinzelten .Aus­
nahmen auf Mass und Münze. Sieht man genauer zu, so rühren
fast alle älteren Angaben, die in Hultsch' Metrologici scriptores
abgedrucktsilld, von Aristoteles her. Ich habe deshalb auch
kein Bedenken getragen, in der neuen Bearbeitung meiner Me­
trologie als SoMpfer dieser Disciplin zu bezeichnen. bevor
ich an die Untersuchung, die hier vorgeführt wird, dachte. Die
Thatsaohe ist einfaoh zu erklären. Gerade wie die Einfilhrullg
des römischen Reichsmasses und dei' römischen Reichsmünze durch
AugustuB die Abfassung der erhaltenen Hilfstabellen veranlasst

13Rhein. Mus. f. Pllilol. N. F. XLVII.
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hat, war es nothwendig, uas Ver11ältniss der vielen varticularen
Systeme zum allgemeinen von Alexander, sei es eiugeführten
oder doch geplanten Reichssystem fest zu legen. Dies ist in der
he11e11ischen, vermuthlich auch der barbarischen Sammlung ge­
schehen.

Die älteren politischen Schriften, die wir oben besprachen,
die Grenzstreitigkeiten, das Königthum, die Colonien, sind zur
Lösung bestimmter praktischer Aufgaben verfasst worden. Den
hieraus für die Politien nahe gelegten Schluss hat meines Wis­
sens bisher Niemand gezogen. Indess, wenn man sich über Um­
fang und Inhalt des Riesenwerkes gewissenhaft Rechenschaft zn
geben bemüht, gehören starke Scheuklappen dazu, um von einer
Fälschung, einer Schülerarbeit, einer Vorstudie für die Politik,
oder wofür Plutarch S. 192 einen Anhalt zu bieten scheint, einem
Unterhaltungsbuch ftirderhin zu reden. Zum Glück sagt Aristo­
teles an einer einzigen Stelle, die auch verständiger Weise be­
reits von Jo. Philoponos, einem Arzt des 6. Jahrhunderts, zu den
Kateg. p. 35 b angezogen worden ist, unzweideutig, welchem
Zweck seine Arbeit dient. Sie wurde schon S. 183 angeführt; die
massgebenden Worte mögen hier im Urtext wiederholt werden
Nik. Eth. X 9,21 10'w<;; ouv Kui TWV VOJ..lWV Kui TWV 1tOAITElWV
ul O'uvuywyai TOl<;; IJ.EV hUVUf.lEVOl<;; 9€WpfjO'al Kai KPlVat Tl Ka­

AW<;; n TouvaVTlov 11 nOla nOlOl<;; UWOTT€l, EUXPT]O'T' <Xv EtT]'
TOI<;; b' UVEU EEEW<;; Ta TOllXUTa. bl€EIOUO't TO J..lEv KPlV€lV KlXAW<;;
OUK uv ümipxot, d 1J.J1 apa. aUT0IJ.a.TOV, €UO'UV€TWT€POl b' Ei<;;
TaUTu TaX' UV yEVOtVTO. Also dient die Sammlung zum Gebrauch
praktischer Staatsmänner, weiterhin zur Heranbildung solcher.
Wie willkommen, ja wie nothwendig musste ein derartiges Hand­
buch für die von allen hellenischen Parteien bestürmte Reichs­
}'egierung sein! Man befand sich in den Anfangsstadien der
Reichsbildung. Die ehemals souveränen Staaten waren zu freien
Reichsstädten herabgedrückt, wie sie uns in römischer Zeit mit
mehr oder minderen Rechten begegnen. Die oberste Instanz in
allen streitigen Fällen giebt der Senat, bezw. der Kaiser ab.
Aber die Entscheidung wird ihnen sauer. Ein von Polybios
XXIII 4 berichtetes Beispiel mag dies erläutern. V01' dem Se­
nat erscheinen 184 v. Chr. vier verschiedene Parteien aus Sparta
und reden alle gegen einander. Der Senat hört sie an, kann
nicht durchfinden und bestellt eine Commission von drei lVIännern.
Die Sachverständigen sind uneinig; um aber niebt den ganzen
Handel von neuem anfangen zu mÜssen, setzen sie schliesslich
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ein Protokoll auf und ihr Siegelllarunter. Dor heutige Riohter
brauoht eine Handbibliothek, um seines verantwortungsvollen Amtes
zu walten. Der der den Frieden in hellenisohen Gauen

. konnte ihrer ebenso wenig entrathen. Aristoteles lie-
ferte hierfür mit hellenischen Gesetz-- und Staatenkunde
den wichtigsten Die llistorischen Abschnitte der letzte-
ren widersprechen dieser praktischen Bestimmung keineswegs.
Denn einerseits nehmen die Parteien, wie S. 168 bemerkt, häufig
auf Thatsachen der mythisohen Vergangenheit Bezugj anderseits
ist es nach dem streng wissensollaftliohen Geiste des Philosophen
zum Verständniss eines Staatswesens unerlässlich dessen Ent­
stehung und Fortbildung zu überschauen. Ausserdem aber köu­
nen Fälle eintreten, die ein kräftiges Eingreifen der Reiebsgewalt
fordern: hierfür bietet die Erfahrung geeigneten Anhalt. Um
allen diesen Zwecken zu genügen, hebt er unter Fortlassung alles
Nebensächlichen die wichtigsten Momente der bisherigen Ent­
wicklung herauB. Wenn er dabei zur Belebung des trockenen
Stoffes· Anekdoten nicht verschmäht, so ist dies lediglich ein
schriftstellerischer Kunstgriff.

Der Gelehrte, dem wir die Entzifferung des Londonel' Pa­
pyrus verdanken, stellt den ersten Theil des Staats der Athener
an innerem Werth weit über den zweiten. Dass Kenyon unter
dem frischen Eindruck sein.er mühseligen Arbeit so urtheilte, be­
darf keines Worts der Entschuldigung. Die in der systemati­
schen Darlegung enthaltenen Nachrichten waren vielfaoh schon
bekannt, die neuen werthvollen Nachrichten fielen weniger in die
Augen, Aber die Verfassungsgeschichte warf· ein schiel' blenden­
des Licht auf den Zeitraum, für den jede Bereicherung unseres
Wissens eine Bereicherung unserer Bildung bezeiohnet. Diesseit
des Canals ist die .Melodie des Herausgebers fortgeblasenwor­
den, aber kräftige Misstöne mischten sich alsbald darunte~'. In
der That, von urkundlicher Forschung, die mit Zuversicht für Ari­
stoteles beansprucht wird, ist in diesem Abriss nicht allzu viel
zu verspüren, Die Chronologie heisst das Auge der Geschichte.
Aber versucht mau auf Grund der neuen Daten die Geschichte
der Pentekontaetie aufzubauen, so stellt sich nicht nur die Noth­
wendigkeit ein, 'l'hukydides in die Rumpelkammer zu werfen,
sondern stellt sich tl~otzdem baarer Unsiun Den Vorwurf
der Anmassung bl'aucht die Kritik nicht zu scheuen, wenn sie
Menschen menscblich zu begreifen Bucbt; sie vor be­
rühmten Namen die Gebote des gesunden Verstandes, so sinkt
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sie zur hohlen Rhetorik herab. Ach nein, Aristoteles hat nicht
das alhenische Staatsarchiv für die Pentekontaetie ausgebeutet,
sondern jene überaus merkwürdige wirksame Litteratur von Flug­
schriften, .die in der Noth des peloponnesisohen Krieges in die
Welt flatterten. Ich will es den Verfassern wegen des schweren
Drucks der Zeit uicht verargen, dass sie ihre Gegner im Grabe
verunglimpften und dabei mit Anachronismell um sioh warfen in
der Alt eines Platon oder Shakespeare. Die Annahme liegt
auch sehr nahe, dass Kritias, der erste Darsteller von Verfasenn­
gen, stark benutzt sei: deI' eine Name besagt genug. Ich 'gehe
auf alle diese Dinge, deren I<:rörterung einen breiten Raum bean­
spruchen wiirde, nicht Iläher ein, sondem beschränke mich auf
die bereits von auderer Seite ausgesproohene Mahnung, die neu
ersohlossene Quelle mit weiser Vorsioht zu benutzen. Aber ioh
muss nooh bei dem Gesammteindruok verweilen. Manohe Leser
werden das Buch wohl mit Entrüstung aus der Hand gelegt ha­
ben. Aus ihm sprio1lt nicht ein ernster, die Wahrheit suchender
und kiindendel' Forscher, sprioht vielmehr ein Hofmann, der iiber
der gefallenen Grösse mit frivolen Splissen einbertrippelt, die
Staatsmänner Athens Lumpen, die Feldherrn Stümper scheltend.
Schlug dem Aristoteles, als er diesen Absohnitt niederschrieb,
nicht das Gewissen? Sollte er, wenn auf einem Gang durch den
Kerameikos sein Blick auf den Denksteinen der Phylen für ihre
Gefallenen ruhte, nie eine Regung der Ehrfuroht, stets nur Mit­
leid mit den braven Bürgersleuten gefühlt haben, welche die Un­
fahigkeit adUoher Feldherrn zur Sohlaohtbank geführt? Sollte
dem tiefen DenkeI' nie eine Ahnung davon aufgestiegen sein, dass
dies schliohte Bürgerthum an sittlicher Würde hoch über dem
verrotteten Königshause stände, dem er sein Wissen und Können
geweiht? Gewiss musste Aristoteles die Selbstherrliohkeit Athens
und dessen Ruhm als feindliohe Macht bekämpfen, gewiss be­
tllätigt der antike Mensch eine Herzenshärtigkeit gegen den Feind,
die uns verletzt. Aber andere Schriften beHeissigen sieh einer
anständigeren Tonart, reden minder hämisoh von den Fiihrern des
attischen Demos. Heuchelt er? wo zeigt er sein walll'es Gesicht?
stürzen wir den Götzen von dem hohen Thron herab, den ihm
seine Verehrer errichtet? Gemaoh, lieber Freund! wir brauohen
uns nicht zu ereiferu. Als ein l('r~/la Et; ud war der Staat der
Athener uiobt der Verfasser will kein grosser Historiker
sein - das ist Erfindung der Panegyrik - wohl aber
St.aatsmann; er hat ehrlich für das Beste seines Voll{es gestritten
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und gelitten. Wir erfuhren oben, dass die rrOAITLKU rrpo<; TOUI>
KlllpOU<;;, die unter Theopl11'Rsts Namen stehend 4 Bücher füllen,
vom Meister herrühren. Er darf von uns verlangen, dass wir
die augenbliokliche politisohe Lage, in welcher der Staat der
Athener entworfen und für die er berechnet ist, mit peinlicher
Sorgfalt erwägen.

Wann hat Aristoteles das Buch über Athen gesell rieben ?
Eine Bestimmung aus dem Archontat des KepllisOl)hon 329/28
wird c. 54 erwähnt. - Vom Rath heisst es c. 46 rrOt€.iTat KaI­

va<;; Tpu1P€.l<;; ~ Tl'trPtlp€.V;;, orroTEpa<;; (IV 6 bflllO<;; X€.tPOTOVQ(J'IJ.
Nach den Seeurkunden (Boeokh p. 79, vgl. CIA Ir 809 fg.) bes&ss
Athen im Geburtsjahre Alexanders 356/55 283 Trieren, 330/29
392 Trieren 19 Tetreren, 326/25 360 Trieren ... Tetreren, 325/24
360 Trieren 50 Tetreren 7 (Köhler, 3 Boeckh) Penteren. Aus
diesen Zahlen erhellt, dass die Athener in den Jahren 330-26
den Abgang an dienstuntauglichen Trieren durch Neubau von
'l'etreren ersetzten. Sie stellten auch probeweise 325/24 Penteren
her. Aber dies Kaliber hat keinen dauernden Beifall gefunden:
als 323 40 Tetreren 200 Trieren gerüstet werden (Diod. XVIII 10),
ist von Penteren nicht die Rede und wir wissen gar nicht, was
aus den vorhandenen geworden ist. Es ist gefolgert wonlen,
dass Aristoteies die obigen Worte nicht hätte sehL'eiben können,
als man mit dem Bau von Penteren begonnen hatte, womit denn
als untere Zeitgrenze für die Abfassung das Jalll' 326/25 be­
stimmt wäre. Ueberliefert ist allein (He Zahl 7, daraus lässt
sieh keine allgemeine Regel ableiten. Also gewinnen wir ledig­
lich die Gewissheit, dass die Schrift in die Jahre als Trieren und
'l'etreren gebaut wurden, d. h. nach 330/29 gehört. Weiter
bringt uns der Satze. 61 X€.tpOTOVOUO"l b€ Kai Ta/AtaV Tfje;; ITa­
paAOU Kai ctXAov Tfle;; TaU "A/AllwVOC;;. Nach deu bei Rose fr.
44:2. 43 .znsammen gestellten Zeugnissen hiessen die heiligen
Trieren Paralos und Salaminia bei Thukydirles uml Aristophanes,
begegnete die letztere in Ammonias umgetauft bei Aristoteles und•Dinarchos, kannte Philocl10ros im Ganzen vier, di3 beiden alten
Ammonias uud Paralos, die beiden nenen Antigonis und Deme­
trias. Mit Recht wundert sich Boeckh Staatsh. 1 2 p. 340 A.
darüber, dass die AlUmonias in den Seeurkunden nicht vorkommt;
(lenn die heiligen Sohiffe sind jederzeit in Dieust. NUll wird die
Paralia und zwar als Tetrere erwähnt 326/25 323/22; die Sala­
minia ist als Triere VOl' 325/24 zu Grunde gegangen
und begegnet 322/21 wie illr Schwesterschiff als Tetrere. Die
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Erklärung dieser Thatsachell erg.iebt sich ullgesucht aus der Zeit­
geschichte. Allerdings haben die Athener bereits unter Kimon
Beziehungen zum Ammon gehabt (Plut. 18, 6), ihm 333/32 ein
recllt bescheidenes Staatsopfer gebracht (CIA II 741 Boeckh
Staatsh. H2 p. 132 aber gewiss nicht ohne triftigen Grund
den stolzesten Namen ihrer Flotte dem widderhörnigen Gott Zll

Liebe Dies konnte erst nachdem er
zum Vater König Alexanders aufgerückt war. Im Sommer 324
vor den olympischen Spielen, die um Vollmond 3. September ge­
feiert wurden, hat die BÜl'gerschaft nach lebhafter Erörterung die
für den König göttlichen Ehren abgelehnt. Nach
den Olympien, etwa Ende September oder Anfang October, be­
fih'wortete ihre Bewilligung Demosthenes. Wenige Monate später
wurde auch der jiingst verstorbene Hephaestion als Herosaner­
hnnt. Billiger Weise durfte der Vater über dem Freund nicht
vergessen werden und zwar um so weniger, als der Iiönig das
väterliche Heiligthum ZUlU angesehensten des Reiches zu erheben
trachtete: damit die Umtaufe der Salaminia in Ammonias
zusammen. Dass man den Namen Salaminia opferte, ent-
hielt zugleich eine auf die Eitelkeit des Königs berechnete
Huldigung: die kleinen Grossthaten der Vorzeit verschwinden
vor dem Glanz, den ·der Göttersohn um sich verbreitet. Die
Athener wollten Samos behalten: um diesen Preis war ihnen der
Himmel und der Ruhm ihrer Ahnen gleicher Massen feil. Ur­
kundlioh ist Ammonias nicht nachweisbar, weil gerade das Inventar
von 324/23 fehlt. Alssoda.nn nach dem Tode Alex:anders der
]<'reiheitskaml)f' begann, wmden alle jene Beschlüsse für niohtig
erklärt, tHe Antragsteller mit sohweren Strafen belegt und dem­
entsprechend heisst das Staatsschiff im Inventar von wie­
der Salaminia. Endlich kehrte man unter makedonisoher Herr­
schaft zu Ammonias zlu'ück, wh' wissen nicht wann, vielleicht
seitdem mit dem Verltult von Salamis 318 dieser Name einen
Missldang in attischen Oh[en weckte. Das erste Auftreten des
Staatsschiffs Ämmonias beschränkt sich also auf die Zeit von
October 324 bis Juli 323: ihr gehärt Dinarch's Rede gegen Hi­
meraeQs und Aristoteles' Buch über Athen an. ~ So lange Pe­
l'ikles am Leben war, heisst es c. 28, stand es gut um die Staats­
leitung, nach seinem Tode wurde es viel sohlimmer. Dann wer­
den die hauptsächlichen Volksführer aufgezählt, als Zeugen des
Verfa]]14 drei. Zuerst der leidenschaftliche Verführer des Volkes
Kleon, der die Ungebiihr auf der Rednerbühne einbürgerte: wir
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finden hier das Urtheil wieder, 'das die Aristoteliker über die
demosthenische Beredsamkeit gefällt haben (Schaefer Dem. 1 2

IJ. 337 A.). Als zweiter KAEO<pWV <> AUPOTrOto<;;: eine Anspielung
auf den ~axatporr0l6<;; (Plut. Dem. 4, 1 15, 1) ist d17nkbar; Ae­
schines HI 150 nennt den Staatsverderber geradezu als Vorbild
des Demosthenes; Aristoteles selbst hat c. 34 das Auftreten des
Friedenstörers in lebhaften Farben geschildert, die Zllm Vergleich
mit 'dem unziemlichen Auftreten des Demosthenes naoh Philipps
Tode aufforderten; der Schluss der Frösohe KAEO<pWV b€ ~IUXE­

0'3w KaAAo<;; <> ßouAoMEVOe;; TOUTWV TruTpiOl<;; EV upoupm<;; war
dem Flüchtling von Chaeronea auf den Leib geschrieben. Den
dritten Volksverführer KaAAtKpUTTl<;; TTumvIEue:; kennen wir über­
haupt nicht; aber die Vermuthung ist zulässig, dass hier ein Hieb
gegen Demades geführt wird. Die beiden Paeanier werden VOll

den Anklägern im harpalischen Process zusammen genannt (Hy'
perides I 2.1 Dinarch I 7 fg.Pytheas bei Ath. H 44 f.) und bei{le
verurtheilt. Demosthenes war geständig 20 Talente erhalten, be­
hauptete aber sie ans Volk vertheilt zu haben (Hyper. I 5). Er
hätte eigentlich auch nach eigenem Antrag wie sein Vorgänger
Kleophon mit dem Tode bestraft werden mUssen. Von Demades
ist bekannt, dass er die öffentlichen Spenden den Kitt der Demo­
ltratie nannte und die Athener durch Hinweis auf dieselben 330
von der Rüst,ung gegen Alexander zurück hielt (PInt. lIoral.
818 e 1011 b). Beide sind Vorsteher des Theorikon gewesen:
dabei mag ein Fall vorgekommen sein, der die Anspielung für
die Zeitgenossen noch verständlicher machte als sie es ftir uns
ist. Aber dass Aristoteles die beiden Demagogen ausgesucht
hat um auf Zeitereignisse anzuspielen, erscheint mir mn so wahr­
soheinlicher, als seine Angaben auf eine erstmalige Einführung
der Diobelie sich nicht beziehen können (Boeckh Staatsh. Isa
p. 304 fg.). Das ungeheure Aufsehen, welches der harpalisehe
Process verursachte, spiegelt sich in der zeitgenössisohen Dich­
tung (Athen. VIII 34.1 f. VI 223 cl fg.) und noch hemerltens­
werther in dem Buch des Aristoteles wie,der. Worauf er hin­
zielt, sagen die folgenden Worte so deutlich wie nur möglich:
TOIhwv M€v oOv aM<p()TEpWV eaVllTOV K<mhvwO'av UO'TEpOV' dw­
8EV lap KUV EtlXTt'aT118fj 1'0 Tt'M8oc;; ÜO'TEpOV J,tlO'EIV TOUt;:; Tl

rrpoaWlovTue:; TrOlEIV aUTouc;; TWV M11 KllAWC;; EXOVTWV. UTra be
KAEO<pWVTO<; ~bTl blEbEXOVTO O'UVEXWe:; TTjV bTlJ,tlllwliav 01. J,tUAt­
(1T(1. ßouAOMEVotßpaO'uVE0'8at Kai Xapil:E0'8at TOle;; rroXAo'ic;; rrpac;;
Ta Tt'apUUTIK<l ßAETt'OVTE<;;. Während der ganzen demosthellisohen
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Staatsleitung liegt I,ein Fall vor, der den Aristoteles zu diesem
auffallenden Leumundszeugniss hätte bewegen sollen. Aber nach­
dem das Volk der Versuohung, die von Harpaloa gestollienen
Gelder sioh anzueignen, glüoklich widerstanden und seine Frie­
densliebe durch die Verurtheilung des Demosthenes feierlich be­
kannt hatte, konnte ihm dies bedeutsame Lob ertheilt werden.
Früher, so noch der Krieg drohte und das ganze Verfas-
sungswerk in stellte, der bezeichnete Satz unmöglich
gewesen. Eine genaue Betrachtung des Inhalts dass
das Buch seine endgiltige Fassung nach dem harpalisohen Pro·
cess erhalten hat.

:F'ür Staatsmänner sohreibt Aristoteles. In vielen Fällen,
sagt er Pol. IV 1, ist es unmöglich die beste Verfassung zu
eHeiehen, dann muss der und wahre Staatsmann die
unter den gegebenen Umständen beste ins Auge fassen. Vor
allem muss er die für alle Städte passende kennen ; denn die
meisten Theoretihr, mag ihre Darstellung noch so schön sein,
vergessen das Nützliche. Es kommt nicht allein auf die absolut
beste, sondern auf die mögliche und für alle Städte geeignetere
Verfassung an. Nun I,ann man ja wohl mit grossem Aufwand
an Mitteln ein Ideal suchen, auch unter Aufhebung des Bestehen­
(len die lakonische oder eine andere anempfehlen. Aber
die einzuftthrende Ordnung muss aus der vorhandenen leicht und
ohne Zwang abgeleitet werden; denn es ist keine Arbeit
eine Verfassung zu verbessern. als von Grund aus aufzubauen,
wie ja auch das VerIemen so schwer fällt wie das Lernen. Des­
halb muss auch der Staatsmann im Stande sein. den bestehenden
Verfassungen zu helfen. An der S. 183 angeführten Stelle ver­
gleicht er den Staatsmann mit dem Arzt und dIe Sammlungen
der Gesetze und mit medicinischen Handbiichern.
Damit ist der entscheidende Gesichtspunkt für die Auswahl des
Stoffes in der historischen Hälfte der Staatenkunde angegeben.
Wir vermissen in dem Buch über Athen über Kle·
ruchien, Behandlung der Bundesgenossen, Imrz alles, was in die
Grossmachtpolitik gehört. Aber diese Dinge, die unsere Wiss-

erregen, hatten keinerlei praktische Bedeutung mehr und
waren nicht geeignet, makedonische Ohren zu ergötzen. Es ist
verkehrt, an einen Schriftsteller zu stellen, an die
er nach seinen eigenen Worten weder gedacht hat noch denken
konnte. Was er bietet, ist ein politisches Receptbuch, das
leichte und schwere Heilmittel enthält. Als Beispiel eines leic]l-
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ten kallu der Hinweis auf gen Areopag gelteu. Die. Weislleit
des Areopags hatte eben Atben von Demosthenes und damit
Hellas, das er einst bei Salamis errettete c. 23, von schwel'f!ter
Kriegsgefahr befreit: unverkennbar wird eine Verstärkung seiner
Macht gewiinscht c. 3, 6 4,4. 8,2 16,8 23,1 2521,1 35,2 41,2
47,2 57 60. Umgekehrt wird mit verblüffender Offenheit c. 41,2
die starke Besetzung der Gerichte gelobt: die Bestechung der
1500 Geschworenen, die im harpalischen Process sassen, hätte
in der That eine nnerschwingliche Summe erfordert. Aber um
von Einzelheiten abzusehen, ist die historische Darstellung im
Ganzen von zwei Seelen erfüllt. Die heiden Parteien, die seit
Jahrhunderten mit einander um die Oberherrschaft rangen, wer­
den wechselseitig gelobt. Freilich bei aller den ÖTlI.l0TlKOl. ge­
zollten Auerkennung steht der Schreiber mit dem Herzen auf
Seiten der TVWpII.lOl. - Der historische Abriss zerfallt deutlich in
zwei Hälften. Die erste, die älteren sieben Vel'fassungen ent­
haltend, hat eine vorwiegend theoretische Bedeutung und ist olme
sonderlich tief gehende Studien aus litterarisoben Quellen ge­
schöpft. Die Aufzä.hlung der Demagogen c.28 leitet den Ueber-

'gang zu der anders gearteten letzten Hälfte ein. Das dem The­
ramenes gespendete Lob und die Erklärung, der gute Bürger
dürfe nur so lange an einer Verfassung festhalten, als dieselbe
innerhalb der gesetzlichen Bahnen bleibe, deuten den Standpunkt
der rrOhlTlKU rrpo<;; TOUe;; KatpOU<;; an. Nunmebr werden nämlich
drei Paradigmen vorgefiihrt, welche die drei Wege veranschau­
lichen, die vom Staatsmann bei der Behandlung dieses Staatswe­
sens eingeschlagen werden können. Al'istoteles entwiokelt die
Paradigmen in breiter auf Urkunden sich stützender Darlegung.
Zuerst c. 29-33 die Verfassung von 411. Sie hat sich offenbar
in den zu Makedonien hinneigenden besitzenden Klassen grosseI'
Beliebtheit erfreut. Sie beansprucht die Ordnung des Solon und
Klisthenes wiederzugeben. Indess kann ich de~ Verdacht nicht
nnterdrücken, dass ihr ursprünglicher Schöpfer weiter zurücl, auf
Drakon gegriffen und unter dessen Namen eine Verfassung zu­
recht geschmiedet hat, deren Umrisse c, 4, aus Kritias oder einem
ähnlichen Pamphletisten entlehnt, sehr bedenklich aussehen.
Wie dem aucb sei, hat Aristoteles die Anwendung des hier em­
pfohlenen Recepts noch selbst erlebt, indem sein Gönner Antipa­
tel' nach der Niederwerfung der Hellenen im Herbst 322 die
solonische Verfassung herstellte und 12000 besitzlose Bürger aus
dem Lande trieb. Ein einschneidendes Mittel: aber der Arzt
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sflhrickt vor einer Verstümmelung nicht zurüok, um das Lehen
des Kranken zu retten. In Betreff der weiteren Massregeln der
ll1akedonischen Reaction versagt unsere Kunde und damit auch
die Möglichkeit, ihren Beziehungen zn den aristotelischen Vor­
sohriften nachzuspüren. Als zweites Paradigma c. 34-37 wird
die Tyrannis (so hehlst sie ausdrüoklioh o. 41, 2) der Dreissig
geechildert. Mit Abscheu hatten sich einst Sokratee und Platon
von dem ruchlosen Treiben der Dreissig abgewandtj an die Be­
llämpfung dieser Regierungsform setzt Aristoteles seine ganze
Kraft. Mit ihr verglichen, zieht er die unbedingte Demokratie
weitaus vor: deshalb lasst er auf das abschreokende Beispiel als
drittes Paradigma c. 31-41 eine ausserst wohlwollende Schil­
derung der demokratischen Erhebung folgen. Diesen drei aus
der nächsten Vergangenheit entnommenen Beispielen werden drei
andere ein Jahrhundert und weiter zurück liegende in der ersten
Hälfte des Abrisses gegenübergestellt. .Zueret c. 5-12 die Ver­
fassung Solons, deren Wiederbelebung Aristoteles wiimmht und Anti­
llater durchgeführt hat. Nicht ohne Absicht wii'd c. 1, 4 8, 1 9, 2 auf
die Abweiclmng der späteren Praxis hingewiesen. Aber vorwiegend
scheinen doch litterarische Erwägungen den Schriftsteller bestimmt
zu haben. Er bringt ausfUhrliche Citate aus Solon an, weniger
weil dies damals Mode war (Demosth. XIX 215), ala um die
irrthümliche Auffassung seines Gewahl'!lmanns Androtion in Be­
treff der Seisachtheia (PIut. Sol. 15, 4) bündig zu widerlegen.
Allllh ist die Vorliebe für den grossen Vorgänger in der Gesetz­
gebung unverkennbar. Die Schilderung desselben bildet das Ge­
genstück zum ersten Paradigma, die Herrschaft der Pisistratiden
c. 13-19 das Gegenstück zum zweiten. Aristoteles urtheilt
günstiger über diese als Herodot und behandelt sie gewisser
Massen als eine veredelte Form der landläufigen TYl'annis 1• Dann

1 Diese Partie liefert übrigens einen bemerkellswerthell Beweis
für die Schnelligkeit, mit der das Buch gearbeitet ist. Nach der Politik
V 9, 23 dauert die Verbannuug des Pisistratos 16, die Regierung 17,
die gesammte Pisistratidenzeit 51 Jahr. Hier wird 0. 19 die
Ziffer 51 auf 49, c. 11 die Verbannung von 16 auf 14 verkürzt. Es
liegen also nicht weniger als drei vel'schiedene Ansä.t?;e vor
Politik: Pisistr. 16 J. verb. 17 J. reg. Söhne 18 J. ?;us. 51 J.
St. d. Ath. c. 19: 32 17 49

c.17: 14 33 19
Die Erklärung dieses Schwankens ergiebt sieh aus den EinzelposteIl
c. 14. 15, die von den Herausgebern unbedachter Weise, trotzdem die
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folgt an dritter Stelle c. 20-22 die Erneuerung der Demokratie
durch Klisthenes. Die eingehende Erörterung dieser einzelnen
Fälle mit der GesammtentwickJung verglichen kann nur aus prak­
tischen Rüoksichten gereohtfertigt werden. - Ariatoteles. will an
das Bestehende anknüpfen, jeden gewaltsamen Brucb mit der
Vergangenheit vermeiden. Die Verurtheihing des Demostbenes
wird ihm eine Centner schwere Last von der Brust gewälzt
haben. Wäre es zum Kriege gekommen, so musste er eine all­
gemeine Beseitigung der Demokratie in hellenischen Städten zu .
Gunsten der Tyrannis als unabwendbares Ergebniss voraussehen.
Denu Athen war nicl1t nur eine oder die erste unter den Demo­
kratien; die Folgezeit lehrt, dass ihr Soll~oksal das aller übrigen
mitbestimmte.

Die WeiElen hielten das verfassungsmässige Königthum für
die beste aller Regierungsformen. Um sie ins Leben zu rufen,
ist Platon dreimal nach Syrakus gezogen. 367, naoh dem Tmle
des alten Dionys sohien das Ziel erreichhaI" Aber unterdess die
heiden Philosophen Platon und Dion den jungen Herrscher mit
Mathematik und Nüehternlleit. plagten, erwirkten ihre Gegner bei
Hofe die Zllrückberufung des PhiJistos. Währeml einer langen
Verbannung in Atria am Po hatte der bedeutendste Vertreter
der alten dionysischeu Schule die Geschiohte von Syrakus ge­
schrieben, die sioh ihm zu einer Vertheidigung deI' Tyrannis ge­
staltete. Das Wort ist ja noch heutigen Tages verfehmt, aber
setzen wir dafür den modernen Begriff aufgeklärter Despotismus

Zahlen voll ausgesohrieben sind, geändert wurden. Die erste Verban­
nung währt 6 Jahr bwbEKdTlI-' ~ETa TQUTQ d. h. IJ.ETCt TTjV 'lfPWTt]V
KClTdGmowl, die zweite 10, also 16 zusammen, wie in der Politik steht.
Der Widerspruoh c. 17, wo es 14 heisst, rührt daher, dass AristoteIes
c. 15, 2 in der Eile ~VOEKdTlI-' ETEI aus Herodot I 62 herübernahm, aus
dem ja mehrfach wörtliche während Atthis,
die seine chronologisohe EvdTlI-' haben muss.
In Wahrheit hat die Pisistratidenzeit 50 Jahr und Monate (rich-
tig Eratosthenes Schol. Wespen 502) eingenommen, so dass keiner VOll

den dre'i Ansätzen des Aristoteles genau Allerdings war es
bei der durcheinander laufenden nach Amts- und natiirlicllen

über die erhebt, ferner der Un-
sioherheit Jahre ein- oder auszusohliessen dem Sohriftsteller
sohwer gemaoht, eine Genauigkeit in modernem Sinne zu erreichen.
Trot'l aUedem hätte er bei die vorliegende Verwir·
rung vermeiden können. In wiefern die benutzten Atthiden von ein­
ander abwichen, bleibt dahin gestellt.
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so treffen wir das Wesen der Saohe. Dies System zeichnet
sich duroh ausserordentliche Einfachheit aus und wird jugendlicllen
Regenten, die den W61'th von Kenntnissen und Erfahrungen ver­
aohten, immer· naollahmenswerth erscheinen. Es leuchtete auch
dem jungen Trunkenbold auf dem l'hron von Syrakus stracks
ein: die Tugendlehrer mussten unverrichteter Saohe abziehen.
l'~in Jahrzehnt verstrioh, als die Akademie mit den Waffen ihre
Pläne ins Werk setzte: im Alter von 78 Jahren ward der Kämpe
der Tyrannis durch Strassen geschleift und auf den Schindan­
ger gcworflm; einem Jugendgenossen, vor Syrakus fiel, dem
Eudemos aus Kypros hat Aristoteles ein litterarisches Denkmal
gestiftet. Diese Erinnerungen begleiteten ihn durohs I,eben.
Naohdem König Alexander den eigenen Vater verleugnet, und an
dessen Statt Zeus Ammon angenommen hatte, liess er sich die
Werke deF! Philistos nachschicken (Plut. 8, 3): es mag Zufall
sein} aber wir hören von keinem anderen älteren Ge!lohichts1;moh,
das e1' in die Hand genommen hätte. Mit der Schwärmerei für
den Lehrer seiner Jugend war es vorbei. Die königliche Gunst
wandte sich anderen Gelehrten zu, welche die naokte Gewalt­
berrschaft befürworteten; baUe vermutblich in Theopomp
ihl'en beredtesten Anwalt. Die Lehren fanden ein williges Gehör:
die mellrfach erwähnte, in Athen gehaltene Rede über die Ver­
träge mit Alex.ander zählt eine Reihe von Vertragsbrüchen auf,
wo er, entgegen seinen Eiden, 'fyrannen in verbündete Freistädte
eingesetzt hatte. Wohl mag den Weisen, wenn er an dem gros­
sen Verfassllngswerk schaffte, oftmals die beschlichen llaben}
ob es den Bafen erreiohen werde, zwisohen Skylla und Charyb­
dis hindurch, tl'otz Demosthenes und trotz Alexander. Oft mag
ihm das Wort in den Sinn gekommen sein, das dem König beim
Wein entfallen (Plut. 51, 2): ou ÖOKOUOW uJ.!lv 01 "EAA1]V€l;;
TOl~ MUKEMatv w6m,p €V el1piOl~ ~J.!ieEOt mpt1taTE1V; wenn
man hinzufügte, dass der unter den Bestien die gefährliohste
sei, so war die volle Walwheit geRagt. Es ist zu beklagen, dass
unsere Quellen von seinen Abenteuern und Narrheiten so
von seiner Regententhätigkeit so wenig vermeMen. Das ganze
Alterthmn hat zu keinem abschliessendell Urtheil über Alexander
gelangen können, die Neuzeit schwankt zwisohen massloser Ver­
dammung und massloser Bewunderung hin und her. Sicher ist,
dass kein Mensch die Sittlicllkeit der antiken Welt so tief und
so nachhaltig gesohäcligt hat wie der Amll1onsohn. Die Ausrede,
dass die Selbstvel'götternng durch llöhere Rüeksicllten der Poli-
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tik geboten· gewesen sei, verfängt nicht; sie war lediglich ein
Ausfluss persönlicher Eitelkeit. Die gelehrten Pädagogen muss'
ten mit der massivsten Schmeichelei ihre Lehren verzuckern, um
sie für den Zögling geniessbar zu machen. Das ist ja freilich
Fürstenloos und welche Schuld an der Zerrüttung dieses Charakters
die Schmeichlel' trifft, ist schwer abzumessen. Man erhält den
Eindruck, als ob während der Alexanderfahrt die hellenische
Nation vom Rausch überwältigt gewesen sei, der später von
einem trübseligen Erwachen abgelöst wurde. Aber die Verant­
wortung fällt doch in erster Linie dem König selbst zu. Es ist
kein schöner Zug an dem Göttersohn, dass er fremdes Verdienst
mit Neid und Scheelsucht verfolgte. Darunter hatten die Leben­
den zu leiden, darunter die Todten. Wenn Männer wie Tlleo­
pomp und Anaximenes die Vergangenheit ihres Volkes in den
Koth zerrten, so rechneten sie auf den Beifall des Hofes. Daraus
erkläre ich auch die schnöde BehandlU11g, die Aristoteles den
g-rossen Athenern angedeihen lässt. Beweisen kann ich es nicbt:
aber die Beleuchtung, unter welche die Helden der Perserkriege
Themistokles und Aristides, Kimon und Perikles gerückt werden,
ist meines Erachtens für das Auge des Königs bestimmt. An
offener Schmeichelei leistet der oben behandelte Brief, wie auch
die Bruchstücke anderer Briefe, recht vieL

Der Staat der Athener ist nach dem harpalischen Process,
mithin frühestens zu Anfang des J. 323 geschrieben, vielleicllt
richtiger abgeschlossen worden. Der Tod Alexanders und die
gleich darauf folgende Erhebung· (Juli 323) geben die nnterste
Zeitgrenze für die Abfassung ab; denn die eingehaltene Tonart
ist mit den durch den lamischen Krieg geschaffenen Bedingungen
schlecllterdings unvereinbar. Da nun aber die 338 von Philipp
getroffene Regelung der Grenzen von den hellenischen Gesandten
in Babyion angefocht.en wurde (Diod. XVII 113, 3), so darf
man vermuthen, dass die Dikaiomata nebst der ganzen Sammlung
der Politien im Frtthjahr an den König abgegangen sind. Prak­
tische Verwendung fanden die Schriften erst in den Händen
seiner Nachfolger.

Das Verfassungswerk, welches die Hellenen einigen und
zu Herren des Erdkreises erheben sollte, zerstob wie der Traum
einer Sommernacht. Gern wird der Geschichtsfreund bei dem
grossartigen Entwurf verweilen. Die von Aristoteles und seinen
Genossen dafür geleistete Arbeit stellt sich der Sammlung des
römischen Rechts unter Kaiser Jllstinian wÜrdig an die Seit.e.
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Es wäre gar viel noch über die erhaltenen Trümmer zu sagen.
Mussten wir auch die bisherige Verehnmg, die dem Staat der
Athener gezollt wurde, anf ein bescheidenes Mass zurückführen
und denselben als eine politische Gelegenheitsschrift erklären, so
ist sein Werth für die Zeitgeschichte gewachsen und fÜr die Ge­
schichte der antiken Litteratur unberührt gehlieb'en. Aber Raum
und Zeit, die diesen Erörterungen vergönnt waren, sind bereits
überschritten. Während ich sie niederschrieb, llat die Sonne
ihren Kreislauf vollendet und wieder begonnen. Sie hat im
alten Jahr der Alterthumswissenschaft reiche 'Huld bewiesen:
möge sie im neuen Jahr unsern Schatzgräbern helfen, lleue
Quellen voller Belehrung und reinsten Genusses zu erschliessen !

Bonn. H. Ni s s e D.




